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Auftrag Schneider 

betreffend Anpassung der realen Progression 

Antwort der Regierung 

 

Mit dem am 2. September 2023 eingereichten Auftrag Schneider soll die Regierung 

beauftragt werden, einen künftigen steuerlichen Ausgleich der realen (warmen) Pro-

gression im Rahmen der Umsetzung des Auftrags Hohl betreffend Steuerentlastung 

von Familien und Fachkräften zu prüfen. Bezug genommen wird dabei auf die im Au-

gust 2023 publizierte Analyse von Avenir Suisse mit dem Titel "Warme Progression, 

für die Eliminierung einer steuerlichen Unbekannten". 

 

Die Regierung unterstützt das Anliegen, einen künftigen Ausgleich der realen Pro-

gression zu überprüfen und in die Auslegeordnung für die Umsetzung des Auftrags 

Hohl einzugliedern. Die Analyse der Avenir Suisse zeigt auf, dass steigende Nomi-

nallöhne zu höheren Tarifen besteuert werden und nur der inflationsbedingte An-

stieg, die sogenannte kalte Progression, bei den Bundes-, Kantons- und Gemeinde-

steuern ausgeglichen wird. Der aus der Erhöhung der Kaufkraft resultierende Teil, 

die reale (warme) Progression, wird heute hingegen auf keiner staatlichen Ebene 

kompensiert. Dies hat gemäss der Studie von Avenir Suisse zumindest auf Bundes-

ebne nachweislich zu einer schleichenden und demokratisch schlecht legitimierten 

Erhöhung der Fiskalquote geführt.  

 

Bei der Umsetzung des Auftrags Schneider müssen verschiedene Aspekte geprüft 

werden, die einen Einfluss auf die Entwicklung der Fiskalquoten von Kanton und Ge-

meinden haben, wie zum Beispiel der automatische Ausgleich der kalten Progres-

sion, die Steuerfussanpassungen der Gemeinden und des Kantons, die Steuerge-
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setzrevisionen des Kantons, die finanzpolitischen Richtwerte des Grossen Rates be-

treffend die kantonale Staatsquote und Steuerbelastung oder weitere verfassungs-

rechtliche Vorgaben. Ferner ist zu prüfen, wie die Kongruenz im aktuellen Steuersys-

tem bzw. zu anderen Steuerarten erhalten werden kann. Und nicht zuletzt wird zu 

prüfen sein, wie die finanziellen Auswirkungen geschätzt sowie die praktische Um-

setzbarkeit ausschliesslich auf kantonaler Ebene erreicht werden könnte.  

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag zu überweisen. 
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